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Anmeldeunterlagen 

Messeplätze sind begehrt. Man trifft  die internationale Fachwelt der ausstellen-
den Branche und knüpft Kontakte zu Lieferanten, Wettbewerbern und Kunden. 
Gerade in schwierigen Zeiten bieten Messebeteiligungen eine  gute Möglichkeit 
um sich am Markt zu positionieren, die Fachwelt der Branche zu treffen und 
Kundenakquisition zu betreiben.  
 
Die COMPAMED ist die internationale Fachmesse für Komponenten, Vor-
produkte und Rohstoffe für die medizinische Fertigu ng. Sie findet jährlich 
parallel zur weltgrößten Medizinmesse MEDICA in Düsseldorf statt. Im vergan-
genen Jahr interessierten sich mehr als 16.000 Fachbesucher für die Themen 
und das Angebot der mehr als 500 Aussteller auf der international führenden 
Fachmesse für den Zuliefermarkt der medizintechnischen Fertigung. 
 
Auch in diesem Jahr möchte die Brancheninitiative Gesundheitswirtschaft Süd-
westfalen e.V. Sie einladen auf einem attraktiven Firmengemeinschaftsstand 
auf der COMPAMED auszustellen. 
 
 Standentwurf: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir bieten Ihnen eine Beteiligung ohne großen Aufwa nd und zu vernünfti-
gen Preisen an: 
 
Unsere Leistungen:  
 

· Standauf- und –abbau  und tägliche Standreinigung 

· Tägliches Catering  

· Pressearbeit und Marketing vor, während und  

nach der Messe 

· Betreuung durch unser Service-Team vor Ort 

 

Ausstattung des Gemeinschaftsstandes: 

· Küche und Lagerraum 

· Barbereich mit Lounge  

· Standard-Möbelausstattung bei einem 9 m²-Stand mit Pros-

pektständer, Infotheke, Besprechungstisch mit 2 Stü hlen 

und Blendenbeschriftung mit Ihrem Logo  
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Hiermit melden wir uns für den Firmen-
gemeinschaftsstand der Brancheninitiati-
ve Gesundheitswirtschaft Südwestfalen 
e.V. für die COMPAMED 2010 in Düs-
seldorf rechtsverbindlich* an: 
 
Firma und Anschrift: 
 
 
Firma 
 
 
Straße 
 
 
PLZ        Ort 
 
 
 
Ansprechpartner: 
 
 
Vorname, Name 
 
 
Telefon 
 
 
Fax 
 
 
E-Mail 
 
 
 
 
Datum 
 
 
 
Unterschrift 
 
 

 
Die Preise für das COMPAMED-Messepaket der Brancheninitiative Südwestfa-
len e.V. gelten für die Standfläche sowie die folgenden Dienstleistungen: 
 
 

· Gesamtstand von insgesamt ca. 90 m² 

· Standauf- und –abbau, Standversorgung, Standmöblier ung,       

tägliche Reinigung 

· Nutzung des Lounge- sowie Lagerbereichs 

 

 
Folgende Standkosten werden von der Brancheninitiative Gesundheitswirt-
schaft Südwestfalen e.V., der GWS im Märkischen Kreis mbH und der wfg Kreis 
Soest GmbH übernommen: 
 
 

· Ihre Mitausstellergebühr 

· Ihre Mediapauschale und Auma-Gebühr 

· Catering während der gesamten Messezeit 

· Messehostessen 

· Weitere Standinfrastrukturkosten 

 
 

Preise für 9m²:  

Mitglieder   6.500,00 € zzgl. MwSt. 

Nicht-Mitglieder      7.200,00 € zzgl. MwSt. 

     
Wir würden uns freuen, Sie als Aussteller auf unserem Gemeinschaftsstand 
betreuen zu dürfen. Wenn Sie noch Fragen zur Messe oder zu unserem Stand-
konzept haben, können Sie sich gerne jederzeit mit uns in Verbindung setzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veranstalter:  
 
Brancheninitiative Gesundheitswirtschaft Südwestfalen e.V. 
c/o GWS im Märkischen Kreis mbH 
Lindenstr. 45 
58762 Altena 
Tel.:      02352-927214 
Fax.: 02352-927220 
E-Mail: info@gesundheitswirtschaft.net 
Web: www.gesundheitswirtschaft.net  
 

* Mit dieser Anmeldung erkennen wir die Teilnah-
mebedingungen (s. Beiblatt Teilnahmebedingun-
gen) der Brancheninitiative Gesundheitswirtschaft
Südwestfalen e.V. c/ GWS im Märkischen Kreis 
mbH an. Abhängig von der endgültigen Größe des 
gesamten Messestandes sind geringfügige Preis-
änderungen für den Standbau möglich. Im Messe-
angebot nicht enthalten sind Ihr Messekatalogein-
trag, Ihre Anreise- und Aufenthaltskosten, Park-
platz, Ihr individuelles Ausstellungsmaterial, zusätz-
liche Einrichtungswünsche (z.B. Spots, Steckdo-
sen, Starkstrom etc.). Es gelten die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der Messe Düsseldorf. Im 
Falle einer Stornierung bis zum 15. Mai 2010 wer-
den aus organisatorischen Gründen 50% des 
Kostenbeitrages eingefordert. Nach der verbindli-
chen Anmeldung des Gemeinschaftsstandes und 
somit aller gemeldeten Teilnehmer wird der Kos-
tenbeitrag in unveränderter Höhe zu 100%fällig. 

MELDEN SIE SICH BIS ZUM 

29. APRIL 2010 BEI UNS AN!  
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Teilnahmebedingungen  

Nicht im Pauschalpreis enthalten sind Ihre Anreise- und Aufenthaltskosten, Parkplatz, Ihr individuelles 
Ausstellungsmaterial und dessen Transport, Produktion der Werbeflächen am Stand, zusätzliche Spots, 
Einrichtungswünsche, Steckdosen, Regale, Prospektständer. 
 
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Düsseldorfer Messe. Somit hat der Standorganisator 
nach Buchung der Standfläche keinen Anspruch auf eine bestimmte Fläche . Bei Stornierungen bis zum 15. 
Mai 2010 sind 50% des Pauschalpreises fällig. Im Falle einer Stornierung wird aus organisatorischen 
Gründen nach verbindlicher Anmeldung des Gemeinschaftsstandes und somit aller Teilnehmer 100% des 
Pauschalpreises eingefordert. Es gelten die Teilnahmebedingungen der Brancheninitiative 
Gesundheitswirtschaft Südwestfalen e.V. c/ GWS im Märkischen Kreis mbH. 
 
Anmeldungen werden nach Maßgabe des zur Verfügung stehenden Platzes behandelt und richten sich nach 
dem Zeitpunkt des Eingangs bei der Brancheninitiative Gesundheitswirtschaft Südwestfalen e.V. c/ GWS im 
Märkischen Kreis mbH. Die Brancheninitiative Gesundheitswirtschaft Südwestfalen e.V. c/ GWS im 
Märkischen Kreis mbH behält sich eine Begrenzung der Teilnehmeranzahl vor.  
 
Das Unternehmen ist ab Eingang der Anmeldung bei der Brancheninitiative Gesundheitswirtschaft
Südwestfalen e.V. c/ GWS im Märkischen Kreis mbH an seine Anmeldung gebunden. Bei Rücknahme der 
Anmeldung durch das Unternehmen ist dieses verpflichtet, die Stornobedingungen der Brancheninitiative 
Gesundheitswirtschaft Südwestfalen e.V. c/ GWS im Märkischen Kreis mbH zu erfüllen (s. Anmeldeformular). 
Sofern eine Anmeldung aufgrund einer Teilnehmerbegrenzung nicht  berücksichtigt werden kann, wird das 
jeweilige Unternehmen hiervon schriftlich per E-Mail oder Fax von der Brancheninitiative 
Gesundheitswirtschaft Südwestfalen e.V. c/o GWS im Märkischen Kreis mbH informiert. Ab Kenntnis dieser 
Nichtberücksichtigung der Anmeldung durch die Brancheninitiative Gesundheitswirtschaft Südwestfalen e.V. 
c/o GWS im Märkischen Kreis mbH ist das Unternehmen nicht mehr an seine Anmeldung gebunden. 
 
Der Eingang des Anmeldeformulars bei der Brancheninitiative Gesundheitswirtschaft Südwestfalen e.V. c/o 
GWS im Märkischen Kreis mbH begründet noch keinen Vertrag. Der Vertrag kommt erst durch die schriftliche 
Bestätigung des Anmeldeformulars unter Anerkennung dieser Teilnahmebedingungen durch die 
Brancheninitiative Gesundheitswirtschaft Südwestfalen e.V. c/o GWS im Märkischen Kreis mbH gültig zu 
Stande (Annahme der Anmeldung). Der vom Unternehmen zu zahlende Betrag ist binnen 14 Tagen nach 
Eingang der schriftlichen Bestätigung durch die Brancheninitiative Gesundheitswirtschaft Südwestfalen e.V. 
c/o GWS im Märkischen Kreis mbH an diese zur Zahlung fällig.  
 
Die Brancheninitiative Gesundheitswirtschaft Südwestfalen e.V. c/o GWS im Märkischen Kreis mbH behält 
sich das Recht vor, aus welchen Gründen auch immer, vom Vertrag zurückzutreten. Der Rücktritt vom 
Vertrag löst keinerlei Ansprüche aus Gewährleistung oder Schadenersatz aus. Jegliche Übertragung von 
Rechten aus diesem Vertrag auf Dritte, insbesondere die Weitergabe von Standflächen, ist ohne Zustimmung 
der Brancheninitiative Gesundheitswirtschaft Südwestfalen e.V. c/o GWS im Märkischen Kreis mbH
unzulässig. Die Brancheninitiative Gesundheitswirtschaft Südwestfalen e.V. c/o GWS im Märkischen Kreis 
mbH ist berechtigt, die zu Verfügung gestellte Standfläche im notwendigen Ausmaß, gemäß dem Rastermaß 
der Messeleitung aufgrund technischer oder gestalterischer Gegebenheiten, und das 
Gesamterscheinungsbild des Messestandes einzuschränken oder zu verändern. 
 
Nachbestellungen und Änderungen des Unternehmens werden verrechnet.  
 
Die Brancheninitiative Gesundheitswirtschaft Südwestfalen e.V. c/o GWS im Märkischen Kreis mbH ist für 
das Gesamterscheinungsbild des Messestandes verantwortlich. Um ein einheitliches 
Gesamterscheinungsbild zu gewährleisten, ist die Verwendung von unternehmenseigenem 
Standaufbaumaterial, ausgenommen dekorative Elemente im Innenteil des Standes, sowie die Beauftragung 
eigener Standbaufirmen durch das Unternehmen nicht zulässig. Für die Verpackung und Transport der 
Ausstellungsgüter ist das Unternehmen selbst verantwortlich, ebenso für den Abtransport der 
Ausstellungsgüter und für die Entsorgung der Verpackung nach Messeschluss. Sämtliche Kosten für 
Versicherungen der Ausstellungsgüter, welche von der Düsseldorfer Messe vorgeschrieben werden, sind 
vom jeweiligen Versicherten selbst zu tragen. 
 
Für das Abspielen von urheberrechtlich geschützter Musik, geschützten Audio visuellen Präsentationen o. ä. 
am Messestand sind zuvor vom Unternehmen eine schriftliche Genehmigung der Urheber oder der jeweiligen 
Verwertungsgesellschaften (z. B. GEMA) der Brancheninitiative Gesundheitswirtschaft Südwestfalen e.V. c/o 
GWS im Märkischen Kreis mbH zu übergeben oder sämtliche, anfallende Gebühren bei der Düsseldorfer 
Messe direkt zu entrichten. 
 
Die Brancheninitiative Gesundheitswirtschaft Südwestfalen e.V. c/o GWS im Märkischen Kreis mbH
übernimmt keinerlei Haftungen für Veröffentlichungen, Auf- und Vorführungen, Präsentationen, 
Ausstellungsstücke, Werbung, Marketing, Auskunftserteilung, Beratung oder sonstige Tätigkeiten des 
Unternehmens und das Unternehmen verpflichtet sich, die Brancheninitiative Gesundheitswirtschaft 
Südwestfalen e.V. c/o GWS im Märkischen Kreis mbH bei Rechtsverletzungen und Haftungsansprüche 
Dritter schad- und klaglos zu halten.  
 
Die Brancheninitiative Gesundheitswirtschaft Südwestfalen e.V. c/o GWS im Märkischen Kreis mbH
übernimmt keinerlei Haftungen für sämtliche, vom Unternehmen zur Verfügung gestellten oder übergebenen 
Gegenstände. Eine Haftung der Brancheninitiative Gesundheitswirtschaft Südwestfalen e.V. c/o GWS im 
Märkischen Kreis mbH für Schäden jeglicher Art aufgrund leichter Fahrlässigkeit wird ausdrücklich 
ausgeschlossen. 
 
Alle vertraglichen Vereinbarungen, einschließlich Nebenabreden, bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. 
Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein sollen, wird die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt.  

 


